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Begehungsnotiz 

Treffpunkt: Alte Schule Eichede,  

Datum: 23.09.2022,  

Uhrzeit: 13:00 

Thema: Ausgleichsflächen in Steinburg, hier speziell für Windräder nach B17 

Anwesend: Hack, Bern, W. Busche Umweltausschussvorsitzender 

 

Eingeladen hatte der Umweltausschussvorsitzende nach einem Beschluß  UWA vom 23.08.22 , um 

sich vor Ort ein Bild von der nach B17 umgesetzten Maßnahmen zu machen. 

Geplant ist, die Ausgleichsflächen „Teilbereich II, III und IV“ zum Bebauungsplan B17 der Gemeinde 

Steinburg zu begutachten. 

Da die Maßnahmen zum B17 im Jahre 2004/05 umgesetzt werden sollten, wurde eine Überprüfung 

vom Bgm angeregt, ob diese noch eingehalten werden. 

Die Ausgleichsflächen wurden in folgender Reihenfolge begangen: 

1. Teilbereich II Flurstück 16, Flur 5 Gemarkung Eichede 

2. Teilbereich III Flurstück 53, Flur 2, Gemarkung Eichede 

3. Teilbereich IV Flurstück Teilstück 10/5, Flur 1, Gemarkung Eichede 

 

Teilbereich II 

Der Bereich ist nördlich vom Schiphorster Weg angrenzend an den Windrädern gelegen. Die 

Ausgleichsmaßnahmen nach B17 werden wie folgt beschrieben: 

 

Bei der Begehung vorgefunden ist eine wirtschaftlich genutzte Grünfläche, wo die typischen 

Merkmale einer gelenkten Sukzession nicht erkennbar waren. Ferner sind keine erkennbaren 

Maßnahmen zur Entrohrung vom Viehbach erkennbar. 
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Teilbereich III 

Der Bereich liegt an der nördlichen Randlage von Eichede in Ri. Stubben. Dies Ausgleichsfläche ist im 

B17 wie folgt beschrieben: 

 

 

Bei der Begehung vorgefunden wurde eine teilweise wirtschaftlich genutzte Grünfläche, wobei der 

südliche Teil die typischen Merkmale einer Sukzession erkennbar sind. Der restliche Teil der 

gelenkten Sukzession wird landwirtschaftlich genutzt. Ferner sind keine erkennbaren Maßnahmen zu 

Entrohrung der Süderbeste erkennbar. 

 

Teilbereich IV 

Der Bereich liegt an der nordwestlich Randlage von Eichede in Ri. Horst. Dies Ausgleichsfläche ist im 

B17 wie folgt beschrieben: 

 

Es wurden bei der Begehung ein Zustand vorgefunden, der mit der Ausgleichsmaßnahme nach dem 

B17 deckungsgleich ist. 
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Ausgleichsflächen für Beeinträchtigung der Brut- und Zugvögel  

Für alle Windräder im Teilbereich II vereint 

Im B17 wir folgt beschrieben: 

 

 

 

 

Abschlussbemerkung: 

- Die Ausgleichsflächen II und III stimmen mit der Festlegung vom B17 nicht überein.  

- Die Ausgleichsfläche IV ist in Ordnung. 

- Die nach B17 beschriebenen Ausgleichsflächen für Beeinträchtigung der Brut- und Zugvögel 

konnte in der Tiefe nicht beurteilt werden, da dafür zusätzliche Informationen benötigt 

werden. 

 

 

Wolfgang Busche 

Vorsitzender vom Umweltausschuss der Gemeinde Steinburg 


